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Liebe Mandanten,
….wir alle kennen das Problem - man glaubt, 
man sitzt vor einem unüberwindbaren Berg 
an Arbeit und Aufgaben. Aber das ist doch 
im Grunde genommen nur eine Sache der 
Perspektive und vor allem eine lösbare 
Aufgabe, wenn man nur kurz innehält und 
überlegt. Wir bleiben gerne bei diesem Bild: 
Dass sich so ein Berg nicht mit leichtem 
Schuhwerk und mit reinem Tatendrang be-
zwingen lässt, ist klar. Wir möchten also ihre 
"Bergführer" sein, die mit viel Umsicht und 
Erfahrung attraktive und trittfeste Pfade für 
Sie finden. Und schon ist so ein Berg über-
wunden, auf den man dann völlig entspannt 
zurückblicken kann.
 
Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Juni 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019

Umsatzsteuer ⁴ 11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019

Sozialversicherung ⁵ 26.06.2019 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2016:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Juli 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.07.2019 15.07.2019 05.07.2019

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.07.2019 15.07.2019 05.07.2019

Sozialversicherung⁵ 29.07.2019 entfällt entfällt
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E I N K O M M E N S T E U E R

Solidaritätszuschlag und  
Gewerbesteuer

Ein Steuerpflichtiger machte geltend, die 
Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Ein-
kommensteuer führe, da die so geminderte 
Einkommensteuer wiederum Bemessungs-
grundlage des Solidaritätszuschlags sei, zu 
einer Begünstigung von Gewerbetreibenden 
und einer nicht gerechtfertigten Benachtei-
ligung aller anderen Steuerpflichtigen beim 
Solidaritätszuschlag.

Der Bundesfinanzhof führte hierzu folgendes 
aus: Beim Solidaritätszuschlag sind Steu-
erpflichtige, die Gewerbesteuer zu zahlen 
haben, begünstigt. Dies ist jedoch abhängig 
vom jeweiligen Gewerbesteuerhebesatz. 
Beträgt dieser weniger als 400,9 %, ist der 
Steuerpflichtige begünstigt. Bei Hebesätzen 
darüber ist es umgekehrt.

Diese partielle Begünstigung der Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb ist jedoch nicht ver-
fassungswidrig. Die Rechtfertigung liegt in 

der Gesamtschau von Einkommensteuer, 
Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer und 
hängt davon ab, ob die partielle Überkom-
pensation der Gewerbesteuer den Geboten 
der Leistungsfähigkeit und der Folgerichtig-
keit entspricht.

Der Gesetzgeber bezweckte bei einem 
bundesweit durchschnittlichen Hebesatz von 
400 % mit der tatsächlich zu zahlenden Ge-
werbesteuer des Unternehmens als Höchst-
betrag eine vollständige Entlastung von der 
Gewerbesteuer. Die Anrechnung schließt 
eine Überkompensation im Rahmen der Ein-
kommensteuer gesetzlich aus. Die mittelbare 
Überkompensation ist auf Hebesätze unter 
400,9 % beschränkt. Der (geringfügigen) 
Gesamtentlastung der Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb in dieser Hebesatzzone steht eine 
bei höheren Hebesätzen ganz erhebliche 
Mehrbelastung dieser Einkünfte gegenüber.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Retrograde Ermittlung der Teilwertab-
schreibung auf den Wertansatz fertiger 
Erzeugnisse und Waren

Eine Gesellschaft mit dem Unternehmensge-
genstand An- und Verkauf von Saisonwaren 
hatte bei der Bewertung des Vorratsver-
mögens retrograd ermittelte Teilwertab-
schreibungen auf der Grundlage durch-
schnittlicher Branchenwerte vorgenommen. 
Zusätzlich wurden die individuellen, durch 
die Lagerwirtschaft verursachten Kosten 
berücksichtigt. Daraus errechnete die Gesell-
schaft Abschläge auf die Saisonwaren von 
ca. 40 %. Das Finanzamt beanstandete die 
Höhe dieser Teilwertabschreibungen.

Das Finanzgericht Münster entschied, dass 
bei der Ermittlung einer Teilwertabschrei-
bung auf den Wertansatz fertiger Erzeug-

nisse und Waren nach der retrograden, am 
Absatzmarkt orientierten Berechnungsme-
thode Besonderheiten zu beachten sind. 
Demnach kann die Ermittlung des „Soll-Ro-
hertrags“ nicht auf der Grundlage eines 
durchschnittlichen Branchenwerts ermittelt 
werden. Vielmehr ist hierfür auf die betrieb-
lichen Kennzahlen in den Jahresabschlüssen 
abzustellen. Selbstkosten, wie z. B. lagerzeit-
abhängige Kosten, sind bei der Ermittlung 
der Teilwertabschläge zu berücksichtigen.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Keine Pflicht zur Bildung eines Rech-
nungsabgrenzungspostens für unwe-
sentliche Beträge

Rechnungsabgrenzungsposten dienen 
der periodengerechten Gewinnermittlung. 
Immer dann, wenn ein Aufwand/Ertrag und 
die damit verbundene Ausgabe/Einnahme 
in unterschiedliche Abrechnungszeiträume 
fallen, ist eine Rechnungsabgrenzung erfor-
derlich.

Folgende vier Abgrenzungsfälle sind zu 
unterscheiden:

_Ausgaben vor dem Abschlussstich-
tag, soweit sie Aufwand für eine 
bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen.

_Einnahmen vor dem Abschluss-
stichtag, soweit sie Ertrag für eine 
bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen.

_Ausgaben nach dem Abschluss-
stichtag, soweit sie Aufwand für 
eine bestimmte Zeit vor diesem Tag 
darstellen.

_Einnahmen nach dem Abschluss-
stichtag, soweit sie Ertrag für eine 
bestimmte Zeit vor diesem Tag 
darstellen.

Nach Auffassung des Finanzgerichts Baden 
Württemberg kann in Fällen von geringer 
Bedeutung auf den Ansatz eines Rech-
nungsabgrenzungspostens verzichtet wer-
den. Das gilt insbesondere, wenn wegen der 
Geringfügigkeit der in Betracht kommenden 
Beträge eine Beeinträchtigung des Einblicks 
in die Vermögens- und Ertragslage nicht zu 
befürchten ist. Die Grenze für geringwertige 
Wirtschaftsgüter (derzeit netto 800 €) ist 
Maßstab für die Frage, ob ein Fall von gerin-
ger Bedeutung vorliegt.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.



11I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

E I N K O M M E N S T E U E R

Abgrenzung der Betriebsaufgabe zur 
Betriebsunterbrechung und Betriebsver-
pachtung

Verpachtet ein Freiberufler ausschließlich die 
Räumlichkeiten einer freiberuflichen Praxis 
an seinen Nachfolger, liegt eine Betriebsver-
pachtung im Ganzen nur dann vor, wenn 
diese Räumlichkeiten die alleinigen wesentli-
chen Betriebsgrundlagen darstellen.

Im entschiedenen Fall hatte ein Tierarzt 
seine Praxis an einen Kollegen veräußert. 
Die Praxisräume, die sich in seinem Eigen-
tum befanden, wurden an den Nachfolger 
vermietet. Eine Betriebsaufgabeerklärung 
erfolgte nicht. Der Tierarzt ging davon aus, 
dass es sich hier um eine Betriebsunterbre-
chung handele, weil er u. a. auch in Erwä-
gung gezogen hatte, seine Tätigkeit später 
einmal fortzusetzen. Das Finanzamt veran-
lagte den Tierarzt jedoch unter Berücksichti-
gung eines Aufgabegewinns, weil er seinen 
Betrieb aufgegeben und nicht lediglich 
unterbrochen habe.

Das Finanzgericht Münster bestätigte die 
Auffassung des Finanzamts. Durch die Ein-
stellung der Tierarztpraxis und Weitergabe 
an seinen Kollegen habe er seine selbststän-
dige Tätigkeit als Tierarzt aufgegeben. Dies 
führe zur Aufdeckung der stillen Reserven. 
Eine Betriebsunterbrechung im Sinne einer 
Betriebsverpachtung liege nicht vor, da ne-
ben den Räumlichkeiten auch immaterielle 
Wirtschaftsgüter, wie Praxiswert und Patien-
tenstamm, regelmäßig zu den wesentlichen 
Betriebsgrundlagen gehören und vollständig 
an den Nachfolger veräußert wurden.

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise 
abschließend entscheiden.
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Mehrfache Korrektur zur Rückgängig-
machung eines Investitionsabzugsbe-
trags

Ein Unternehmer hatte mit seiner Einkom-
mensteuererklärung 2009 einen Investiti-
onsabzugsbetrag für geplante Investitionen 
in Höhe von 15.800 € geltend gemacht. Die 
Veranlagung erfolgte antragsgemäß. Im 
Zuge der Einkommensteuererklärung 2012 
teilte der Unternehmer dem Finanzamt mit, 
dass er die Investitionen nicht vorgenom-
men habe.

Anstatt das zu versteuernde Einkommen   
ausweislich der Unterlagen   wie beabsichtigt 
rückwirkend um 15.800 € zu erhöhen, nahm 
das Finanzamt für 2009 eine Verringerung 
des Einkommens um 14.200 € vor. Als der 
Fehler im Jahr 2017 auffiel, erhöhte das Fi-
nanzamt das Einkommen um  

E I N K O M M E N S T E U E R

30.000 € (15.800 € + 14.200 €). Der Unter-
nehmer vertrat der Auffassung, die Festset-
zungsfrist sei bereits abgelaufen und daher 
keine Änderung mehr möglich.

Das sah das Finanzgericht Köln teilweise 
anders und entschied, dass das Finanz-
amt zu einer Gewinnerhöhung um 15.800 
€ aufgrund einer besonderen gesetzlichen 
Vorschrift berechtigt gewesen sei. Bezüglich 
einer weiteren Erhöhung um 14.200 € man-
gele es hingegen an einer Rechtsgrundlage 
für die Änderung.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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U M S AT Z S T E U E R

Steuerschuld und Rechnungsberichti-
gung bei unrichtigem Steuerausweis in 
Rechnung an Nichtunternehmer

Hat ein Unternehmer in einer Rechnung für 
eine Lieferung oder sonstige Leistung einen 
höheren Steuerbetrag ausgewiesen, als er 
gesetzlich für diesen Umsatz schuldet (un-
richtiger Steuerausweis), schuldet er auch 
den Mehrbetrag. Dies gilt auch bei einer 
Rechnungserteilung an Nichtunternehmer, 
so der Bundesfinanzhof.

Im entschiedenen Fall erbrachte ein ge-
meinnütziger Verein im Zusammenhang mit 
seinem steuerbegünstigten Satzungszweck 
der Verbraucherberatung auch Leistungen 
gegen gesondertes Entgelt bei der Beratung 
einzelner Verbraucher. Nach einer Mittei-
lung des Finanzamts erteilte der Verein für 
die entgeltliche Einzelberatung   entgegen 
seiner Auffassung, dass die Leistungen ge-

setzlich einer Steuerermäßigung unterliegen   
Rechnungen mit gesondertem Steueraus-
weis auf der Grundlage des Regelsteuersat-
zes. Gegen den entsprechenden Umsatz-
steuerbescheid legte er Einspruch ein.
Das Gericht entschied, dass auch im Fall von 
Rechnungen an Nichtunternehmer, die zwar 
grundsätzlich nicht zu einem Vorsteuerab-
zug führen können, stets eine Rechnungs-
berichtigung erforderlich ist. So könne sich 
auch hier eine Gefährdung des Steuerauf-
kommens ergeben, wenn der als „Verbrau-
cher “ handelnde Rechnungsempfänger ggf. 
in anderer Hinsicht, z. B. als Vermieter oder 
Betreiber einer Photovoltaikanlage oder als 
eBay-Verkäufer umsatzsteuerrechtlich Unter-
nehmer ist.
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Grundstücksschenkungen zwischen 
Geschwistern können grunderwerbsteu-
erfrei sein

Eine Mutter hatte ihrem Sohn und ihrer 
Tochter zu gleichen Teilen ein Grundstück 
übertragen. Jahre später übertrug sie ein 
zweites Grundstück auf ihre Tochter, verbun-
den mit der Auflage, dass die Tochter ihre 
Grundstückshälfte aus der ersten Grund-
stücksübertragung auf ihren Bruder zu 
übertragen hatte. Diesen Erwerb sollte sich 
der Bruder beim Tod der Mutter auf seinen 
Pflichtteilsanspruch anrechnen lassen. Das 
Finanzamt unterwarf die Grundstücksüber-
tragung der Schwester auf ihren Bruder der 
Grunderwerbsteuer, weil Grundstücksüber-
tragungen unter Geschwistern nicht grun-
derwerbsteuerbefreit seien.

Der Bundesfinanzhof betrachtete den Über-
tragungsvorgang in seiner Gesamtheit und 
entschied, dass der Erwerb nicht der Grun-
derwerbsteuer unterlag. So kann eine Steu-
erbefreiung aufgrund einer Zusammenschau 

von grunderwerbsteuerrechtlichen Befrei-
ungsvorschriften gewährt werden, wenn sich 
der tatsächlich verwirklichte Grundstücks-
erwerb als abgekürzter Übertragungsweg 
darstellt und die unterbliebenen Zwische-
nerwerbe, wenn sie durchgeführt worden 
wären, ebenfalls steuerfrei geblieben wären.

Im entschiedenen Fall war der erste unter-
bliebene Zwischenschritt die (Rück-)Über-
tragung des hälftigen Grundstücks von der 
Tochter auf ihre Mutter, der zweite unter-
bliebene Zwischenschritt die unentgeltliche 
Übertragung dieses Grundstücksteils von 
der Mutter auf ihren Sohn. Beide Schritte 
wären grunderwerbsteuerfrei geblieben. In 
der Zusammenschau betrachtet, war daher 
die von der Tochter erfüllte Auflage lediglich 
die unentgeltliche Grundstücksübertragung 
von der Mutter auf ihren Sohn.

G R U N D E R W E R B S T E U E R
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Einkommensteuerschulden als Nach-
lassverbindlichkeiten

Drei Schwestern waren Erben nach ihrem 
Vater. Sie machten in ihren Erbschaftsteuer-
erklärungen Einkommensteuerschulden des 
Vaters von über 6,6 Mio. € als Nachlassver-
bindlichkeiten geltend. Noch zu Lebzeiten 
des Vaters hatte dieser seine Steuerbeschei-
de angefochten. Sie wurden von der Vollzie-
hung ausgesetzt und waren zum Zeitpunkt 
des Erbfalls noch nicht bestandskräftig.

Der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung 
der Schwestern. Vom Erwerb des Erben sind 
die vom Erblasser stammenden persönlichen 
Steuerschulden, die auf den Erben überge-
gangen sind, als Nachlassverbindlichkeiten 
abzuziehen. Unerheblich ist dabei, ob die 
Steuern im Erbfall bereits festgesetzt waren 

oder nicht. Entscheidend ist, dass sie im To-
deszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung 
dargestellt haben.

Es ist davon auszugehen, dass Finanzbe-
hörden entstandene Steuern in zutreffender 
Höhe festsetzen werden, sodass im Todes-
zeitpunkt die für den Abzug erforderliche 
wirtschaftliche Belastung vorliegt. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Steuern bereits 
durch Steuerbescheid festgesetzt wurden. 
Sie belasten den Erblasser und damit auch 
den Erben als Gesamtrechtsnachfolger. Die 
Belastung entfällt nicht dadurch, dass der 
Steuerbescheid angefochten und Ausset-
zung der Vollziehung gewährt wurde.

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R



16I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Verfall von Urlaubsansprüchen

Das Bundesarbeitsgericht hat seine Recht-
sprechung zum Verfall von Urlaubsansprü-
chen weiterentwickelt und damit die Vor-
gaben des Gerichtshofs der Europäischen 
Union umgesetzt.

Grundsätzlich verfällt Urlaub, der dem 
Arbeitnehmer bis zum Jahresende nicht 
gewährt und von ihm nicht genommen 
wurde. Dies war bisher selbst dann der Fall, 
wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber 
rechtzeitig erfolglos zur Urlaubsgewährung 
aufgefordert hatte. Wurde der Urlaub nicht 
gewährt, konnte der Arbeitnehmer unter 
bestimmten Voraussetzungen Schadens-
ersatz durch Gewährung von Ersatzurlaub 
bzw.   nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses   durch Abgeltung verlangen.

Nunmehr hat das Gericht entschieden, dass 
der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
nur dann erlischt, wenn der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer zuvor klar und rechtzeitig 
über seinen genauen Urlaubsanspruch und 
die Verfallfristen belehrt und der Arbeitneh-
mer den Urlaub trotzdem aus freien Stücken 
nicht genommen hat.

A R B E I T S R E C H T

Falsches Ausfüllen von Überstunden-
formularen kann fristlose Kündigung 
rechtfertigen

Wenn ein Arbeitnehmer Formulare zur 
Erfassung von ihm geleisteter Überstun-
den vorsätzlich falsch ausfüllt, kann dies ein 
ausreichender Grund für eine fristlose Kündi-
gung sein. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
entschieden. Dabei kann das Zusammen-
wirken mit anderen Arbeitnehmern zum 
Nachteil des Arbeitgebers bei der Interes-
senabwägung zulasten des Arbeitnehmers 
zu werten sein.

Ein leitender Logistikmitarbeiter trug über 
Jahre hinweg jeden Monat bis zu sieben 
Überstunden in Formulare seiner Arbeitge-
berin ein und ließ sich die tatsächlich nicht 
geleisteten Stunden von ihr vergüten. Hierzu 
veranlasste ihn ein Gespräch, welches er mit 
der Personalreferentin geführt hatte. Damals 
gab es eine Meinungsverschiedenheit um 
die Aberkennung einer Zulage, die ihm bis 
dahin regelmäßig gezahlt worden war. In 
dem Gespräch äußerte die Personalreferen-
tin im Beisein des unmittelbaren Vorgesetz-
ten des Arbeitnehmers, der Mitarbeiter kön-
ne ja zusätzliche Überstunden aufschreiben. 
Dann erhalte er so viel vergütet wie zuvor. 
Der unmittelbare Vorgesetzte des Arbeit-
nehmers deckte diese Vorgehensweise.

Das Bundesarbeitsgericht hielt eine fristlose 
Kündigung ohne Abmahnung für gerecht-

fertigt. Dem Arbeitnehmer sei klar gewesen, 
dass es für die Überstundenvergütungen 
keine rechtliche Grundlage gab.
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M I E T E R  /  V E R M I E T E R

Für die Betriebskostenabrechnung zählt 
die tatsächliche Wohnfläche

Bei preisgebundenem Wohnraum ist für 
die Verteilung von Betriebskosten nach 
der Wohnfläche immer die tatsächliche 
und nicht die vereinbarte Wohnungsgröße 
maßgebend. Das hat der Bundesgerichtshof 
entschieden.

Die Vertragsparteien stritten darüber, ob 
eine mitvermietete Mansarde bei der Wohn-
flächenberechnung einzubeziehen ist oder 
nicht, da diese aufgrund geringer Raumhö-
he nach der Hessischen Bauordnung nicht 
als Aufenthaltsraum galt.

Nach Auffassung des Gerichts sind öffent-
lich-rechtliche Nutzungsbeschränkungen 
vermieteter Wohnräume nicht zu berück-
sichtigen, wenn die zuständige Behörde 
nicht einschreitet und die Nutzungsmöglich-
keit der Räume daher nicht eingeschränkt 
ist. Für die Betriebskostenabrechnung könne 
folglich nichts anders gelten. Beziehen die 
Vertragsparteien die betreffenden Räume 
in den Mietvertrag ein und sind die Räume 
auch entsprechend nutzbar, sind sie auch im 
Zuge der Flächenberechnung zu berücksich-
tigen. Diese Beurteilung gilt, so das Gericht 
weiter, auch für nicht preisgebundenen 
Wohnraum.

Rechtmäßigkeit von Hinzuschätzungen 
wegen Buchführungsmängeln

Die Kassenführung hat insbesondere bei 
Betrieben mit nicht unerheblichem Barver-
kehr ein großes Gewicht im Hinblick auf die 
Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung. Fehler bei der Kassenbuch-
führung sind in der Praxis häufig Anlass für 
Hinzuschätzungen.

Ist wegen eines fehlenden Kassenbuchs und 
festgestellter Kassenfehlbeträge die Fehler-
losigkeit der Buchführung nicht sicher fest-
zustellen, hält das Finanzgericht München 
Hinzuschätzungen für zulässig. Im Verfahren 
zur Aussetzung der Vollziehung ließ das Ge-
richt Sicherheitszuschläge des Finanzamts in 
Höhe von bis zu 8 % der getätigten Barzah-
lungen als relativ geringe Hinzuschätzun-
gen zu. Es erkannte darin keine ernstlichen 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit.

V E R FA H R E N S R E C H T
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Wertaufstockung bei Einbringung eines 
Mitunternehmeranteils mit negativem 
Kapitalkonto

Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder ein 
Mitunternehmeranteil in eine unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtige Kapitalge-
sellschaft eingebracht und erhält der Ein-
bringende dafür neue Anteile an der Ge-
sellschaft, darf die Kapitalgesellschaft das 
eingebrachte Betriebsvermögen auf Antrag 
mit dem Buchwert oder einem höheren 
Wert ansetzen. Voraussetzung ist jedoch, 
dass die Passivposten des eingebrachten 
Betriebsvermögens die Aktivposten nicht 
übersteigen. Das Eigenkapital bleibt dabei 
unberücksichtigt.

In eine neu gegründete GmbH wurden 
zwei selbstständige Gesellschaften bürger-
lichen Rechts im Wege der Sacheinlage 
eingebracht. Eine der eingebrachten Ge-
sellschaften hatte ein negatives, die zweite 
Gesellschaft ein positives Kapitalkonto. Die 
Einbringenden waren der Ansicht, dass 
die beiden Kapitalkonten saldiert werden 
konnten. Das Finanzamt dagegen hielt eine 
Saldierung für ausgeschlossen und forderte 
eine Aufstockung der Buchwerte der einge-
brachten Wirtschaftsgüter der Gesellschaft 
mit dem negativen Kapitalkonto auf 0 €, wo-
durch sich ein Veräußerungsgewinn ergab.

Der Bundesfinanzhof wies darauf hin, dass 
es umstritten ist, ob bei Einbringung mehre-
rer Sacheinlagengegenstände durch die-
selbe Person eine Gesamtbetrachtung bzw. 
Saldierung erfolgen kann. Er gelangte zu 
der Auffassung, dass die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für jeden einzelnen Sachein-
lagegegenstand und im entschiedenen Fall 
somit für jeden einzelnen der insgesamt vier 
eingebrachten Mitunternehmeranteile ei-
genständig zu würdigen waren, da hinsicht-
lich eines jeden Mitunternehmeranteils ein 
gesonderter Einbringungsvorgang vorlag.

K A P I TA LG E S E L L S C H A F T E N
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P E R S O N A L W I R T S C H A F T

A1-Bescheinigung bei EU-Auslands-
dienstreisen weiterhin notwendig

Entsendet ein Arbeitgeber einen Arbeit-
nehmer vorübergehend ins Ausland, gelten 
unter Umständen die deutschen Rechts-
vorschriften über soziale Sicherheit fort. In 
diesen Fällen können ggf. sog. Entsende-
bescheinigungen beantragt werden, die 
als Nachweis darüber gelten, dass für den 
Arbeitnehmer in Deutschland ein Sozialver-
sicherungsschutz besteht. Für Entsendungen 
in einen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on, in einen Vertragsstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums oder in die Schweiz gibt es 
hierfür die sog. A1-Bescheinigung.

Seit dem 1. Januar 2019 gilt für A1-Beschei-
nigungen ein verbindliches elektronisches 
Antrags- und Bescheinigungsverfahren. D. 
h. Arbeitgeber müssen die Ausstellung der 
A1-Bescheinigungen elektronisch bei der 
dafür zuständigen Stelle (Krankenkasse, 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
bzw. Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen e. V.) beantragen. 
Diese prüft sodann die jeweiligen Voraus-
setzungen. Steht fest, dass die deutschen 
Rechtsvorschriften gelten, hat die zuständige 
Stelle drei Arbeitstage Zeit, eine entspre-
chende Mitteilung nebst A1-Bescheinigung 
als PDF-Dokument auf elektronischem Wege 
an den Arbeitgeber zu übermitteln. Für 
Selbstständige gilt weiterhin der schriftliche 

Antrag. Die Pflicht, eine A1-Bescheinigung 
zu beantragen, führt in der Praxis zu erheb-
lichem bürokratischen Aufwand.

Erst kürzlich haben sich das Europäische 
Parlament, der Rat und die Europäische 
Kommission geeinigt, die europäischen 
Regeln zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit zu überarbeiten und zu 
vereinfachen. Zu den Neuregelungen soll/
sollte auch zählen, dass für Dienstreisen ins 
EU-Ausland kein A1-Entsendeformular mehr 
beantragt werden muss. Der Ausschuss der 
Ständigen Vertreter hat jedoch aktuellen 
Berichten zufolge diese politische Einigung 
nicht gebilligt. Es bleibt daher abzuwarten, 
ob in dieser Sache kurzfristig noch ein Kom-
promiss gefunden werden kann.

Hinweis: Das Vorliegen der A1-Beschei-
nigung wird in einigen Ländern streng 
kontrolliert. Arbeitgeber sollten daher den 
Antrag so früh wie möglich stellen, da die 
Bescheinigung vom Arbeitnehmer grund-
sätzlich bereits zu Beginn des Auslands-
aufenthalts   auch wenn dieser nur wenige 
Stunden andauert mitgeführt werden muss.
 


